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\// Die Abg.J e u wirt hund GOliosscn haben run 22.Novembele' v.J. dia 

. Anfrage gestellt, ob und wzmn mit 4er Vorlage des Entwurfes zu .. einem Rotkreuz-

Sohutz-Ges:etz- gerechnet werden kann,. :s:iezu' ist nun t"olgonde Antwort 
, .- . 

das BundGsministers füxsoziale Verwaltung M a 2 s e 1 ei~elangt: 

Eingangs möchtG ich feststellen, dass nur in einigen der ,-69 Staatqn, . 

1'11 dEmen natio~e' Rotkrauzgesellsehaften fm' Sinne der ldee und. 'des Programms' 

dos Roten ICrauzQS eine Täti gke i t a.usüben, eine eigene· gesetzliche Regelung fUr 

ihra nat10naleGeaellschaft vom Roten Kreuz getrf)ffen worden ist. Selbst die 

'SchweiZ, die als das klassische.Land des Roten Xreuzas ane~sprochenwe:denkannl' 

~at keine solchGReeelung.Seinerzeit.war in dorösterreichischfll'uugariechen 

Monarohie dia Frago der Anerkennung dar ÖstorreichischenOose1.1schaft vom 

Roten Kreuz durch das Gesetz vom 23.August 1912, RGB1.Nr$l84,. geregelt. Dieses 
. \ \ 

Gesetz war jedoch schon vor Einführung des deutsohenRotkreuz-'Schutz-Geset-zes 

in ÖSjarre1ch ~ 23~l/[ai 1938 veral tat.~ und nicht nehranwendbar. Durch die 

A.usserkraftsets\Ulg des deutschen Rotk:r?uz-Bähutz-gosetzes vom 9.Dezember 1937, 
DGutsches Reml.I S~330tmittelB Xundmachung der Provisorisohen Staatsregierung, 

StOBl.lr.53/1945,. ist wohl eine gewisse Lücko ontste.ndan,· eHe nunmehr durch. 

eine ~e1tgemässe 5starrßich~sche Rotkreuzregelung geaohlossen werden sol~ Der 

von mainom JIillisterium. a.usgoarbei tete Entwurf··ist den in, Batracht kommenden 

. _Stellen und Kammern vor kurzem zur Begutachtung bereits zugeleitet worden. . . /': 

loh kahn natürlich kqinen genauen Zeitpunkt tür_ die Behandlungoiner ent-

sprechenden Regierungsvorlage duroh den Na;t'1.onalrat bekarintgeben, dO!lh bo-
. -

steht meiner )(einqllg ~ch die Möglichkeit,-dass noch im Laufe der Frühjahrs-

ta.gungd~s Na.tionalra.tes·· eine. sol che Regierungsvorlage. den Organen der Bund~~-
./ 

gesetzgebung Zur ~~handlung zugeleitet werden kann./ 
-.-....... -
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